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biermann assekuranz 
Sascha Biermann 
Stirper Str. 68 a 
59557 Lippstadt 
 
 
 
 
 
 
 

Schadenanzeige Leitungswasser 
Schadenort  

 

Ursache  Bruch  Frost 

  Platzen  Materialfehler 

  Verstopfung  Überlaufen 

   

Welche Wasserversorgungsanlage  Kalt-/Warmwasserzuleitung  

wurde vom Schaden betroffen?  Abwasserleitung  

   

 

Bitte schildern Sie den Hergang des SchadensBitte schildern Sie den Hergang des SchadensBitte schildern Sie den Hergang des SchadensBitte schildern Sie den Hergang des Schadens    

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist vom Schaden betroffen? Was ist vom Schaden betroffen? Was ist vom Schaden betroffen? Was ist vom Schaden betroffen?  (Verwenden Sie ggf. das zusätzliche Formular „Schadenaufstellung“) 

 

 

 

 

 

Versicherungsnehmer (Name & Anschrift): 
 
 
 
Ansprechpartner: 
 
Tel. (tagsüber): 
 
Vertrags-Nr.:  
 
Schadentag:                            Bemerkt am: 
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  bis €    500,--   bis € 1.500,-- 

Unverbindliche Schadenhöhe  bis € 2.500,--  bis € 5.000,-- 

  ca. € ............   

 

 Schaden durch FrostSchaden durch FrostSchaden durch FrostSchaden durch Frost   

   

War der Raum, in dem der Scha-

den entstand, beheizt? 

  ja   nein 

 

  Schäden an Fußboden Schäden an Fußboden Schäden an Fußboden Schäden an Fußboden----   

                        belägenbelägenbelägenbelägen   

   

Wer hat den Belag angeschafft?  Gebäudeeigentümer  Mieter 

   

Wie ist der Fußbodenbelag ver-

legt? 

 lose / gespannt  fest / verklebt 

   

Auf welchem Unterboden ist die-

ser verlegt? 

 Estrich / Beton  Holzdielen / Parkett 

    

 

 Der SchadDer SchadDer SchadDer Schaden wurde durchen wurde durchen wurde durchen wurde durch    Name und Anschrift des Schädigers: 

                        einen Dritten verursachteinen Dritten verursachteinen Dritten verursachteinen Dritten verursacht     

  

  

 

Sind Sie vorsteuerabzugsberech-

tigt? 

 ja  nein 

 

Ansprechpartner  Name:   

Tagsüber telefonisch erreichbar   unter Telefon: 

   

Bankverbindung Institut 

 Kontoinhaber 

 Kontonummer 

 Bankleitzahl 

 

 

     

(Ort, Datum) (Unterschrift)  



 
 

 

 
www.biermann-assekuranz.de  Seite 3 von 3 

 
 
Mitteilung nach § 28 Abs. 4 VVG  
ÜBER DIE FOLGEN BEI VERLETZUNGEN VON OBLIEGENHEITEN NACH DEM VERSICHERUNGSFALL 
 

Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten 
Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen können die Versicherer von Ihnen nach 
Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass Sie ihnen jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalls oder des Umfangs ihrer Leistungspflicht erforderlich ist (Auskunftsobliegenheiten), und 
ihnen die sachgerechte Prüfung ihrer Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie ihnen alle Angaben ma-
chen, die zur Aufklärung des Tatbestands dienlich sind (Aufklärungsobliegenheiten). Die Versicherer können 
ebenfalls verlangen, dass Sie ihnen Belege zur Verfügung stellen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann. 

Leistungsfreiheit 
Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheitsgemäße An-
gaben oder stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur Verfügung, verlieren Sie Ihren An-
spruch auf die Versicherungsleistung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren 
Sie Ihren Anspruch zwar nicht vollständig, aber die Versicherer können ihre Leistung im Verhältnis zur 
Schwere Ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Oblie-
genheit nicht grob fahrlässig verletzt haben. 

Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen blei-
ben die Versicherer jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder 
grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang ihrer Leistungspflicht ursächlich war. 

Verletzten Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen arglistig, 
werden die Versicherer in jedem Fall von ihrer Verpflichtung  zur Leistung frei. 

Hinweis: 
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur 
Auskunft, zur Aufklärung und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet. 

 

 

 


